WER IST DER VORMUND
              WER  IST DER VORMUNDSTELLVERTRETER

	Art. 357

ZGB 


	Der Vormund sorgt für den Entmündigten, vertritt ihn bei allen zivilrechtlichen Handlungen und verwaltet sein Vermögen. 
	
	Art. 360

ZGB 
	Der Vormundstellvertreter vertritt den Entmündigten, wenn ein Interessenwiderstreit zwischen Vormund und Entmündigten besteht.  

	Art. 346

ZGB


	Er wird vom Vormundschaftsrichter bestellt.
	
	Art. 246

ZGB
	Er wird vom Vormundschaftsrichter
bestellt.

	Art. 350

ZGB
	Er darf nicht einen Rechtsstreit gegen den Entmündigten führen oder im Begriffe sein einen  einzuleiten, die elterliche Gewalt verloren oder verwirkt haben sowie entmündigt worden sein. 
	
	
	


WAS MUSS ER TUN


           WAS MUSS ER TUN


	Art. 349

ZGB 


	Zuerst leistet er vor dem Vormundschaftsrichter den Eid, das Amt getreu und gewissenhaft auszuüben.


	
	Art. 349

ZGB 
	Zuerst leistet er vor dem Vormundschaftsrichter den Eid, das Amt getreu und gewissenhaft auszuüben.



	Art. 363

ZGB


	Er sorgt für die Errichtung des Inventars des Vermögens des Entmündigten unter Mitwirkung des Kanzleibeamten oder eines hierzu beauftragten Notars  unter Beteiligung des Vormundstellvetretreters sowie unter Mithilfe zweier Zeugen.
	
	Art. 363

ZGB
	Er sorgt für die Errichtung des Inventars des Vermögens des Entmündigten unter Mitwirkung des Kanzleibeamten oder eines hierzu beauftragten Notars  unter Beteiligung des Vormundstellvetretreters sowie unter Mithilfe zweier Zeugen.

	Art. 371

ZGB
	Nach Fertigstellung des Inventars entscheidet der Vormundschaftsrichter über die ordentliche Verwaltung der Güter des Entmündigten. 
	
	Art. 360

ZGB
	Er hat die Bestellung eines neuen Vormundes zu veranlassen und in der Zwischenzeit sorgt er für die Person  des Entmündigten. Er nimmt alle Sicherungsmaßnahmen und dringliche Verwaltungshandlungen vor, wenn der Vormund sein Amt aufgegeben hat oder ausgefallen ist.

	Art. 380

ZGB
	Er hat über seine Verwaltung ordnungsgemäß Buch zu führen und dem Vormundschaftsrichter darüber alljährlich Rechnung zu legen.
	
	Art. 385 

ZGB
	Zusammen mit dem Vormund legt er die  Endabrechnung über die Verwaltung vor.


WAS KANN ER TUN

	Art. 371

ZGB
	Er kann sämtliche Handlungen ordentlicher Verwaltung durchführen (d.h. jene Handlungen, die das Kapital weder erhöhen noch verringern).

	Art. 372-

       374-

       375

   ZGB
	Für die Handlungen außerordentlicher Verwaltung muß er die Genehmigung des Vormundschaftsrichters beantragen und 

erhalten.


WAS VORMUND UND VORMUNDSSTELLVERTRETER NICHT TUN DÜRFEN

ART. 378 ZGB

· Güter des Entmündigten erwerben;

· dieselben in Miete nehmen, nur wenn sie vom Vormundschaftsrichter dazu genehmigt werden;

· keinerlei Rechte oder Forderung gegen den Entmündigten durch Abtretung erwerben.

 INVENTAR

	Er sorgt für die Errichtung des Inventars des Vermögens des Entmündigten unter Mitwirkung des Kanzleibeamten oder eines hierzu beauftragten Notars  unter Beteiligung des Vormundstellvertreters sowie unter Mithilfe zweier Zeugen, die unter den nahenVerwandten der Familie ausgewählt werden.


ERFORDERLICHE  UNTERLAGEN

· Liegenschaften (Katasterauszug oder Katastereinsichtnahme);
· Möbelstücke, Hausrat, Einrichtung (kurzes Verzeichnis derselben oder Lokalaugenschein vor Ort des Kanzleibeamten); 

· Schmuckstücke und alte Kunstgegenstände (Gutachten eines Sachverständigen);

· Pkws,  Landmaschinen (Autobüchlein + Gutachten eines Sachverständigen im Fall von Landmaschinen); 

· Geld (auf den letzten Stand gebrachten Kontauszug, Erklärung der Bank über Wertpapiereinlagen);

· NISF-, Invaliditätsrenten, Begleitungsgeld (die Einzahlung von Beträgen darf auch durch Vorlegung des Kontokorrentsauszuges bewiesen werden); 

· Kostenbeträge für Pflege- oder Altersheime (die Einzahlung von Beträgen darf auch durch Vorlegung des Kontokorrentauszuges bewiesen werden);

· Betrieb (Bilanz);

· eventuelle Schulden des Entmündigten;

HINWEISE FÜR DIE ORDENTLICHE VERWALTUNG
· Ein Kontokorrent lautend auf den Namen des Entmündigten und durch denVormundschaftsrichter vinkuliert eröffnen;

· Eine Dauergenehmigung zur Einzahlung der Renten direkt auf das Konto, zur Überweisung im Dauerauftrag der Rechnungen zugunsten der Anstalten sowie zur Abhebung des für den Entmündigten notwendigen Monatsbetrags beantragen;

· Weitere nicht vorhersehbare Spesen werden vom Vormundschaftsrichter genehmigt, sollten sie sie sich als notwendig erweisen;  

· Auf diese Weise ist es nicht nötig über die Verwaltung Buch zu führen, weil alle Einnahmen und Ausgaben aus dem Kontoauszug ersichtlich sind. 

RECHNUNGSLEGUNG

In der Rechnungslegung teilt der Vormund mit, wie und wo der Entmündigte betreut wird, wie das Vermögen verwaltet wurde (Einnahmen und Ausgaben, die im Laufe des Jahres getätigt wurden) und welche Investitionen der Entmündigte durchgeführt hat.

Der Vormund muß einmal im Jahr sich freiwillig in die Gerichtskanzlei begeben, um die Festsetzung einer Verhandlung durch den Vormundschaftsrichter (eventuell auch telefonisch) zu beantragen. Er hat den bereits ausgefüllten zusammenfassenden Prospekt und die beiliegenden Unterlagen mitzubringen.

BEIZULEGENDE UNTERLAGEN

WENN der Entmündigte eine Invaliditätsrente und/oder ein Begleitgeld bezieht, ist eine vom Amt für Menschen mit Behinderung und Zivilinvaliden der Provinz  Bozen (Freiheitsallee, 23 in Bozen) Bescheinigung erforderlich;

WENN der Entmündigte eine NISF-Rente bezieht, ist das entsprechende Formular O bis M erforderlich;

WENN der Entmündigte Inhaber von Bankeinlagen ist, sind die Auszüge des Kontokorrents des ganzen Jahres  und/oder die Sparbüchlein erforderlich;

WENN der Entmündigte weitere Einkünfte hat, sind die diesbezüglichen Unterlagen erforderlich.

Ist der Entmündigte Gast eines Altersheimes oder eines Pflegeheimes, ist eine Kopie  der Rechnung des entsprechenden Tarifs vorzulegen.

WENN sämtliche Einnahmen und Ausgaben über Kontokorrent erfolgen, genügt es die Kontoauszüge des ganzen Jahres beizulegen!

ERFORDERLICH   IST DIE GENEHMIGUNG…

DES VORMUNDSCHAFTSRICHTERS FÜR:    

· Investitionen (staatliche Wertpapiere, Depositenbescheinigungen, Bankobligationen, Sparbüchlein);

· Erwerb von Gütern erheblichen Umfangs;

· Einzug von Geldern (für Renten s. ordentliche Verwaltung);

· Annahme oder Verzicht von Erbschaften; 

· Einleitung von gerichtlichen Verfahren; 

· Durchführung von Spesen  (Zahnarzt, Renovierungen);

· Abschluss von Mietverträgen mit einer Dauer von über 9 Jahren. 

DES GERICHTES FÜR:

· Verkauf von Gütern;

· Bestellung von Pfandrechten und Hypotheken;

· Durchführung von Teilungen; 

· Durchführung von Transaktionen.  

ABSCHLUSS DER VORMUNDSCHAFT

Falls der Vormund aus dem Amt fällt oder der Entmündigte stirbt, ist eine Endabrechnung vorzulegen.

· Es sind dieselben Unterlagen wie für die jährliche Rechnungslegung auch mit der Unterschrift des Vormundstellvertreters  erforderlich.

· Im Fall von Abschluss infolge des Todes des Entmündigten ist der Todesschein beizulegen.

